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Zahlung von Leistungen

§65

(1) Die errechneten Renten werden auf volle 0,10 M aufge
rundet.

(2) Die Leistungen nach dieser Verordnung werden monat
lich gezahlt.

gemäß Abs. 1 möglichen Zeitpunkt an, längstens jedoch für 
2 Jahre, nachgezahlt, wenn durch ärztliches Gutachten erwie
sen ist, daß der Körperschaden bereits während dieser Zeit 
bestand. In allen anderen Fällen der späteren Antragstellung 
beginnt die Zahlung der Unfallrente mit dem Ersten des 
Kalendermonats der Antragstellung.

§68

§66

(1) Die Zahlung der Alters-, Bergmannsalters- bzw. Berg
mannsvollrente beginnt mit dem Ersten des Kalendermonats, 
in dem die Voraussetzungen für den Anspruch auf Rente er

füllt werden, wenn der Antrag innerhalb von 2 Jahren gestellt
wird.

(2) Die Zahlung der Bergmannsrente beginnt mit dem Er
sten des Kalendermonats, in dem die Voraussetzungen für 
den Anspruch auf Rente erfüllt werden, frühestens mit dem 
auf den Wegfall der Geldleistungen der Sozialversicherung 
wegen Arbeitsunfähigkeit folgenden Tag, wenn der Antrag 
innerhalb von 2 Jahren gestellt wird.

(3) Die Zahlung der Hinterbliebenen-, Unfallhinterbliebe
nen- bzw. Bergmannshinterbliebenenrenten, die nicht wegen 
Invalidität gezahlt werden, beginnt mit dem Ersten des Ka
lendermonats, in dem die Voraussetzungen für den Anspruch 
auf Rente erfüllt werden, wenn der Antrag innerhalb von 
2 Jahren gestellt wird. Bezog der Verstorbene bereits Rente, 
beginnt die Zahlung dieser Renten mit dem Ersten des auf 
den Todestag folgenden Kalendermonats.

(4) Die Zahlung der Unterhaltsrente, die nicht wegen Inva
lidität gezahlt wird, beginnt mit dem Ersten des Kalender
monats, in dem die Voraussetzungen für den Anspruch auf 
Rente erfüllt werden, wenn der Antrag innerhalb von 2 Jah
ren gestellt wird.

(1) Die Zahlung der Invaliden-, Bergmannsinvaliden- bzw. 
Kriegsbeschädigtenrente beginnt,

a) wenn Geldleistungen der Sozialversicherung wegen Ar
beitsunfähigkeit bezogen werden, mit dem auf den Weg
fall der Geldleistungen folgenden Tag,

b) mit dem Ersten des Kalendermonats der Antragstellung, 
wenn kein Anspruch auf Geldleistungen der Sozialver
sicherung wegen Arbeitsunfähigkeit besteht.

(2) Die Zahlung der Hinterbliebenen-, Unfallhinterbliebe
nen- bzw. Bergmannshinterbliebenenrente sowie der Unter
haltsrente wegen Invalidität beginnt mit dem Ersten des Ka
lendermonats der Antragstellung. Bezog der Verstorbene be
reits Rente, beginnt die Zahlung dieser Renten mit dem Er
sten des auf den Todestag folgenden Kalendermonats.

(3) Die Zahlung des Ehegatten- und Kinderzuschlages we
gen Invalidität beginnt mit dem Ersten des Kalendermonats 
der Antragstellung.

V §69

Bezog der Verstorbene eine Unfall-, Kriegsbeschädigten-, 
Bergmanns- oder Übergangsrente, die ohne Zuschläge niedri
ger war als die Mindestrente für Werktätige mit weniger als 
15 Arbeitsjahren, beginnt die Zahlung der Hinterbliebenen
rente mit dem Ersten des Kalendermonats, in dem der Rent
ner verstarb.

(5) Die Zahlung der Ehegatten- bzw. Kinderzuschläge, die 
nicht wegen Invalidität gezahlt werden, beginnt mit dem Er
sten des Kalendermonats, in dem die Voraussetzungen für 
den Anspruch auf Zuschlag erfüllt werden, wenn der Antrag 
innerhalb von 2 Jahren gestellt wird.

(6) Wird der Antrag auf eine der in den Absätzen 1 bis 5 
genannten Leistungen später als 2 Jahre nach Erfüllung der 
Voraussetzungen gestellt, wird die Leistung für 2 Jahre 
nachgezahlt.

(7) Die Zahlung der Übergangshinterbliebenenrente beginnt 
mit dem Ersten des Kalendermonats, in dem der Ehegatte 
verstorben ist, wenn der Antrag innerhalb von 2 Jahren ge
stellt wird. Bezog der Verstorbene bereits Rente, beginnt die 
Zahlung mit dem Ersten des auf den Todestag folgenden 
Kalendermonats.

§70

(1) Die Zahlung des Pflegegeldes der Stufen I und II beginnt 
mit dem Ersten des Kalendermonats der Antragstellung, frü
hestens mit dem Ersten des Kalendermonats, in dem die Zah
lung der Rente beginnt.

(2) Die Zahlung des Pflegegeldes der Stufen III und IV sowie 
des Blinden- bzw. Sonderpflegegeldes beginnt mit dem Ersten 
des Kalendermonats der Antragstellung.

(3) Die Zahlung des Pflegegeldes der Stufen III und IV so
wie des Blinden- bzw. Sonderpflegegeldes für den Ehegatten 
und die Kinder beginnt mit dem Ersten des Kalendermonats 
der Antragstellung, frühestens mit dem Ersten des Kalender
monats, in dem die Zahlung der Rente beginnt.

(8) Wird der Antrag auf die Übergangshinterbliebenenrente 
später als 2 Jahre nach dem Tode des verstorbenen Ehegatten 
gestellt, verringert sich die Dauer der Zahlung der Rente um 
die Anzahl der Monate, um die der Antrag später als 2 Jahre 
nach dem Tode des verstorbenen Ehegatten gestellt wird.

§67

(1) Die Zahlung der Unfallrente beginnt mit dem Ersten 
des Kalendermonats, in dem die Voraussetzungen erfüllt wer
den, wenn der Antrag bis zum Ablauf des folgenden Kalen
dermonats gestellt wird. Die Zahlung beginnt jedoch frühe
stens mit dem Tag, der auf den Wegfall der wegen Arbeits
unfähigkeit gezahlten Geldleistungen der Sozialversicherung 
folgt.

(2) Wird der Antrag auf Unfallrente nach Ablauf der im 
Abs. 1 genannten Frist gestellt, wird die Unfallrente von dem

§71

Zahlung von Leistungen 
während des Vollzugs einer Strafe 

mit Freiheitsentzug

(1) Für die Zeit des Vollzugs einer Strafe mit Freiheitsent
zug werden an Rentner keine Leistungen nach dieser Ver
ordnung gewährt.

(2) Für die Zeit des Vollzugs einer Strafe mit Freiheitsent
zug erhält der anspruchsberechtigte Ehegatte 50 % der Rente 
des Verurteilten ohne Zuschläge. Die Kinderzuschläge und der 
Ehegattenzuschlag werden dazu in voller Höhe gezahlt.

(3) Ist der Inhaftierte nicht verheiratet oder besteht für sei
nen Ehegatten kein Anspruch auf eine Leistung gemäß Abs. 2, 
werden für die Kinder, für die ein Anspruch auf Kinderzu
schlag besteht, 50 % der Rente des Verurteilten einschließlich


